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Aufgaben der Integrationshelferinnen und Integrationshelfer in der Gesamtschule Heiligenhaus

Die Aufgaben einer Integrationshelferin/ eines Integrationshelfers sind in den gemeinsamen Empfehlungen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur sowie der Kommunalen Spitzenverbände zu den Aufgabenfeldern einer Integrationshelferin bzw. eines Integrationshelfers im Zusammenhang mit der schulischen Bildung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen dargestellt.
· Die Integration der Inklusionsschüler ist im Rahmen der Inklusion Aufgabe der Schule.
· Die I-Helfer[footnoteRef:1] ersetzen keine Lehrkräfte oder therapeutisches Personal. [1:  Kurzfassung für Integrationshelferinnen und Integrationshelfer] 

· Sie stellen eine zusätzliche Unterstützung dar, die in enger Abstimmung mit den schulischen Fachkräften stattfindet.

[bookmark: _GoBack]Die Tätigkeiten bzw. Aufgabenbereiche sind folgenden Bereiche zuzuordnen:

1. Aufgaben im Unterricht
2. Aufgaben im sozial-emotionalen Bereich
3. Mitwirkung bei schulischen Veranstaltungen und Pausen
4. Allgemeine Regelungen


1. Aufgaben im Unterricht
· Unterstützung beim Herrichten des Arbeitsplatzes
· Wiederholung und Verdeutlichung von Arbeitsanweisungen der Lehrkräfte
· Persönliche Ansprache und Ermunterung der Schülerin/des Schülers
· Mitschreiben des Unterrichtsstoffes bei motorischer Einschränkung der SuS[footnoteRef:2] [2:  Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend die Bezeichnung „ SuS“ für Schüler/Schülerinnen bevorzugt verwendet.] 

· Mitwirkung bei der Umsetzung von Übungssequenzen im Rahmen des Unterrichts
· Unterstützung beim Wechsel der Arbeitsform(Einzel-/Partner-/Gruppenarbeit)


Zu den Aufgabenbereichen gehören nicht:
· Allgemeinen Lehrstoff selbstständig für das Kind anpassen
· Nachhilfe
· Hausaufgaben geben
· Beaufsichtigung der gesamten Klasse
· Mitwirkung bei Klassenarbeiten/Tests


2. Aufgaben im sozial-emotionalen Bereich
· Motivation der SuS
· Wiederholung und Einübung von Regeln
· Strukturierung des Schulalltags
· Unterstützung bei der Kontaktaufnahme
· Unterstützung bei der Organisation des Arbeitsplatzes

Zu den Aufgabenbereichen gehören nicht:
· Eigene Regeln erstellen
· Bestrafungen
· Strafarbeiten aufgeben

3. Mitwirkung bei schulischen Veranstaltungen und Pausen
· Pausenbetreuung der SuS bei Bedarf
· Förderung von Kontakten zu anderen Kindern bei Bedarf
· Betreuung an Wandertagen/Ausflügen/Klassenfahrten nach Absprache
· Unterstützung und Betreuung in AG[footnoteRef:3]‘s [3:  AG: Arbeitsgemeinschaften] 

· Begleitung von Schulpraktika nach Absprache
· Teilnahme an Elternsprechtagen
· Teilnahme an Hilfeplangesprächen mit Klassenlehrer/Jugendamt
· Teilnahme an pädagogischen Sitzungen bei Bedarf 





Zu den Aufgabenbereichen gehören nicht:
· Pausenaufsicht für die gesamte Klasse
· Begleitung  von Schulfesten/Klassenfesten

4. Allgemeine Reglungen
· Während der Arbeitszeit ist auf die Nutzung von Handys zu verzichten
· Bei Krankheit sollen sowohl die Eltern als  auch die Schule informiert werden.
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